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Grosser Gemeinderat, Vorlage Nr. 1937 
 

Interessengemeinschaft Galvanik Zug (IGGZ): 
Kulturzentrum Galvanik; Verlängerung des 
Betriebsbeitrags bis Ende 2008 
 
Bericht und Antrag des Stadtrates vom 29. Mai 2007 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Folgenden unterbreiten wir Ihnen einen Bericht und Antrag für eine Verlänge-
rung des Betriebsbeitrags von CHF 190'000.-- an das Kulturzentrum Galvanik für das 
Jahr 2008. 
  
1. Ausgangslage 
Der Grosse Gemeinderat bewilligte am 18. Dezember 2001 (GGR-Vorlage Nr. 1629) 
dem Verein Interessengemeinschaft Galvanik Zug (IGGZ) zur Führung des Kultur-
zentrums Galvanik für die Jahre 2002, 2003 und 2004 einen Beitrag von jährlich 
CHF 120'000.--. Am 30. März 2004 (GGR-Vorlage Nr. 1777) sprach sich der GGR für die 
Erhöhung des Beitrags für das Jahr 2004 auf CHF 190'000.-- aus. Gleichzeitig wurde 
dem Verein IGGZ für die Führung des Kulturzentrums Galvanik auch für die Jahre 
2005 und 2006 ein jährlich wiederkehrender Beitrag von CHF 190'000.-- bewilligt. 
Die Beitragsleistungen der Stadt Zug und der Mietvertrag mit dem Eigentümer der 
Liegenschaft Chamerstrasse 173 (Galvanik) liefen per Ende 2006 aus. 
Da mit dem Grundeigentümer weder bezüglich Sanierung noch bezüglich Kauf der 
Liegenschaft Galvanik eine Einigung erzielt werden konnte, verlängerte der Grosse 
Gemeinderat am 3. Oktober 2006 den Betriebsbeitrag für ein weiteres Jahr bis zum 
31. Dezember 2007 (GGR-Vorlage Nr. 1906). Gleichzeitig wurde der Mietvertrag um 
ein weiteres Jahr bis Ende 2007 verlängert. 
 
 
2. Verhandlungen mit dem Eigentümer der Liegenschaft Chamerstrasse 173 
Die Gespräche mit dem Eigentümer des Gebäudes Chamerstrasse 173 betreffend den 
Erwerb der Liegenschaft (evtl. im Baurecht) sind immer noch im Gange. Als aufwän-
dig erweist sich insbesondere die Abklärung der Altlasten auf dem Grundstück GS 
114. Aufgrund des vorliegenden „Untersuchungsberichts Grundwasser“ der Firma 
Triatec Consulting, Altlastenberatung, Regensdorf, ist noch keine abschliessende Be-
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urteilung der Altlastenkonzentration bzw. des Sanierungsbedarfs möglich. Auf Emp-
fehlung des Amtes für Umwelt des Kantons Zug (AfU) wurde daher eine weitere Un-
tersuchung der Altlasten in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden im Sommer 
2007 vorliegen. Erst gestützt darauf werden die Verhandlungen über einen allfälli-
gen Kauf der Liegenschaft oder über eine Übernahme der Liegenschaft im Baurecht, 
wie vom Grundeigentümer vorgeschlagen, möglich sein. 
Der Grundeigentümer hat sich bereit erklärt, den Mietvertrag für das Gebäude Cha-
merstrasse 173 im Sinne einer Überbrückung um ein weiteres Jahr bis Ende 2008 zu 
verlängern.  
 
 
3. Prüfung von Alternativstandorten 
Parallel zu den Verhandlungen mit dem Grundeigentümer der Liegenschaft Galvanik 
wurden Alternativstandorte für die Weiterführung des Kulturzentrums Galvanik ge-
sucht. Nachdem ein Standort auf dem Siemens-Areal sich nicht realisieren lässt, wird 
zurzeit ein weiterer Standort geprüft. Hier sind jedoch noch weitere Abklärungen 
und Verhandlungen erforderlich, die erst in einigen Wochen abgeschlossen werden 
können. Gleichzeitig prüft der Stadtrat für den Betrieb des Kulturzentrums im Sinne 
der regionalen Zusammenarbeit zusammen mit dem Kanton und anderen Gemein-
den eine interkommunale Lösung. 
 
 
4. Vertragliche Verpflichtungen der IGGZ  
Die Interessengemeinschaft Galvanik Zug IGGZ hat immer darauf hingewiesen, dass 
sie als Betreiberin des Kulturbetriebs eine „Vorlaufzeit“ von neun Monaten benö-
tigt, um den Betrieb sozialverträglich und wirtschaftlich verantwortbar zu beenden. 
Dabei sind nicht nur die Kündigungen von Arbeitsverhältnissen, sondern auch ver-
traglich eingegangene Verpflichtungen (Künstler, Bands etc.) zu berücksichtigen. 
Der Entscheid über die Weiterführung oder Beendigung des Kulturbetriebs - unab-
hängig vom Standort - muss daher zwingend spätestens anfangs Juli 2007 erfolgen. 
 
 
5. Antrag der IGGZ  
Mit Schreiben vom 22. Mai 2007 beantragt die IGGZ unter Hinweis auf die unter Zif-
fer 4 oben erwähnte „Vorlaufzeit von neun Monaten“, die Verlängerung der Bau-
bewilligung sowie die Zusicherung des Betriebsbeitrags der Stadt Zug für das erste 
Halbjahr 2008, allenfalls - sofern sich eine Lösung für die Zukunft der Galvanik ab-
zeichnet - bis Ende 2008. 
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6. Weiterführung des Kulturbetriebs 
Wie vorstehend ausgeführt, müsste die IGGZ aufgrund des heutigen Standes der 
Verhandlungen mit den Stilllegungsmassnahmen des Betriebes beginnen. Bereits in 
früheren GGR-Vorlagen hat der Stadtrat wiederholt festgehalten, dass die Weiter-
führung des Kulturzentrums Galvanik aus gesellschaftspolitischen Überlegungen 
sehr wichtig ist, da die Galvanik den Bedürfnissen eines jungen Publikums in einer 
Stadt mit Zentrumsfunktion entspricht. Das Kulturzentrum Galvanik bietet Freiraum 
für „Jugendkulturen“ aller Art, traditionelle wie auch unkonventionelle, und unter-
stützt die Auseinandersetzung mit diesen Kulturformen.  
Auch der Grosse Gemeinderat hat in den Diskussionen im Rat diese Einschätzung 
stets geteilt und die ausgewiesene Professionalität des Betriebs wiederholt gelobt. 
Der Revisionsbericht zeigt, dass auch die Rechnung 2006 des Vereins IGGZ transpa-
rent und ausgeglichen geführt ist (vgl. Beilage 3). 
Der Kanton hat die Leistung des Betriebsbeitrags für das Jahr 2008 in der Höhe von 
CHF 160'000.-- in Aussicht gestellt. Für die Betriebsbeiträge der Gemeinden wird die 
IGGZ wiederum selber besorgt sein. 
 
 
7. Verlängerung der befristeten Baubewilligung 
Mit der befristeten Baubewilligung vom 21. November 2006 für den Betrieb des Kultur-
zentrums im Gebäude Chamerstrasse 173 wurden minimale Massnahmen in baulicher 
und organisatorischer Art verlangt, damit die Galvanik um maximal ein Jahr weiter be-
trieben werden kann. Diese minimalen Sicherheitsvorkehrungen wurden noch im ver-
gangenen Jahr getroffen. Aufgrund der geplanten Fortführung des Betriebs wird die 
Feuerpolizei nochmals eine Sicherheitsprüfung vornehmen. Sobald im Herbst 2007 die 
erforderlichen Entscheidgrundlagen für eine langfristige Lösung für das Kulturzentrum 
Galvanik vorliegen, kann gemäss Auskunft der Kantonalen Feuerpolizei einer letzten 
Verlängerung der befristeten Baubewilligung zugestimmt werden. Dabei bleiben weite-
re feuerpolizeiliche Auflagen vorbehalten. 
 
 
8. Verlängerung des Betriebsbeitrags 

In Anbetracht der vorliegenden besonderen Umstände und der bei der Redaktion 
der GGR-Vorlage Nr. 1906 vom 3. Oktober 2006 nicht vorhersehbaren Unwägbarkei-
ten (Dauer der Altlastenuntersuchung) beantragt Ihnen der Stadtrat, die Beitragsre-
gelung gemäss GGR-Beschluss Nr. 1381 vom 30. März 2004 (Beilage 2) um ein weite-
res Jahr bis 31. Dezember 2008 zu verlängern, d.h. für das Jahr 2008 wiederum einen 
Betriebsbeitrag für die Führung des Kulturzentrums Galvanik von CHF 190'000.-- zu 
bewilligen. Die Auszahlung des Beitrags soll jedoch zunächst nur für das 1. Halbjahr 
2008 erfolgen. Die Auszahlung für das 2. Halbjahr erfolgt nur, wenn mit der IGGZ 
eine Lösung für die Weiterführung des Kulturbetriebes gefunden wird. 
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9. Weiteres Vorgehen 
Bis im Sommer 2007 wird der abschliessende Bericht über die Altlastensituation auf 
dem Grundstück GS 114 vorliegen. Gestützt darauf werden im Herbst 2007 die Ver-
handlungen mit dem Grundeigentümer bezüglich eines allfälligen Kauf- oder Bau-
rechtsvertrags abgeschlossen sein. Gleichzeitig werden die Verhandlungen bezüglich 
eines Alternativstandortes weiter geführt. 
Im Herbst 2007 werden die erforderlichen Entscheidgrundlagen vorliegen, so dass 
eine langfristige Lösung für das Kulturzentrum Galvanik getroffen werden kann. 
Sobald diese Lösung - an einem neuen oder am heutigen Standort - gefunden ist, 
wird der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat eine entsprechend angepasste GGR-
Vorlage unterbreiten. 
  
  
10. Antrag 
Wir beantragen Ihnen, 
– auf die Vorlage einzutreten und 
– die Beitragsregelung gemäss GGR-Beschluss Nr. 1381 vom 30. März 2004 um ein 

weiteres Jahr bis 31. Dezember 2008 zu verlängern, d.h. für ein weiteres Jahr 
einen Betriebsbeitrag für die Führung des Kulturzentrums Galvanik von 
CHF 190'000.-- zu bewilligen. 

 
 
 
Zug, 29. Mai 2007 
 
Dolfi Müller, Stadtpräsident Arthur Cantieni, Stadtschreiber 
 
 
 
Beilagen: 
1. Beschlussentwurf 
2. Beschluss Nr. 1381 vom 30. März 2004 betr. Beitrag zum Betrieb des Kulturzent-

rums Galvanik, Erhöhung  
3. Revisionsbericht und Rechnung 2006 (nur für Mitglieder GGR) 
 
 
Die Vorlage wurde vom Präsidialdepartement verfasst. Für Auskünfte steht Ihnen die 
Kulturbeauftragte der Stadt Zug, Jacqueline Falk, Tel. 041 728 20 31 zur Verfügung. 
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B e s c h l u s s  des Grossen Gemeinderates von Zug Nr.       

betreffend Beitrag an die Interessengemeinschaft Galvanik Zug (IGGZ) zum Betrieb 
des Kulturzentrums Galvanik: Verlängerung des Betriebsbeitrags bis Ende 2008 
 
Der Grosse Gemeinderat von Zug beschliesst in Kenntnis von Bericht und Antrag des 
Stadtrates Nr. 1937 vom 29. Mai 2007 
 
 
1. Zur Weiterführung des Kulturzentrums Galvanik wird die Beitragsregelung ge-

mäss GGR-Beschluss Nr. 1381 vom 30. März 2004 um ein weiteres Jahr bis 
31. Dezember 2008 verlängert. 
 

2. Der Beitrag von CHF 190'000.-- wird in den Voranschlag der Laufenden Rech-
nung, Konto 1600.36510.17, Kulturzentrum Galvanik, aufgenommen. Der hälf-
tige Beitrag von CHF 95'000.-- wird vorerst nur für das 1. Habjahr 2008 ausbe-
zahlt. Die Auszahlung des restlichen Beitrags für das 2. Halbjahr 2008 erfolgt 
nur, wenn bis Ende 2007 mit der IGGZ eine Lösung für die Weiterführung des 
Kulturbetriebes gefunden wird. 

 
3. Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft. Er ist im Amtsblatt des Kantons Zug zu 

veröffentlichen und in die Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse, Band 12, 
aufzunehmen. 

 
4. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
 
 
Zug,  
 
Stefan Hodel, Präsident   Arthur Cantieni, Stadtschreiber 
 
 
 

G r o s s e r  G e m e i n d e r a t  
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B e s c h l u s s  des Grossen Gemeinderates von Zug Nr. 1381 

betreffend Interessengemeinschaft Galvanik Zug (IGGZ): Beitrag zum Betrieb des 
Kulturzentrums Galvanik, Erhöhung 
 
Der Grosse Gemeinderat von Zug beschliesst in Kenntnis von Bericht und Antrag des 
Stadtrates Nr. 1777 vom 2. Dezember 2003: 
 
1. Zur Führung des Kulturzentrums Galvanik wird der dem Verein Interessen-

gemeinschaft Galvanik Zug (Verein IGGZ) für das Jahr 2004 bewilligte Beitrag von 
CHF 120'000.-- auf CHF 190'000.-- erhöht. 

 
2. Für die Jahre 2005 und 2006 wird dem Verein IGGZ für die Führung des 

Kulturzentrums Galvanik ein jährlich wiederkehrender Beitrag von CHF 190'000.-- 
bewilligt. Der Beitrag kann jeweils über den Voranschlag der Teuerung angepasst 
werden. 

 
3. Der Beitrag ist jeweils in den Voranschlag der Laufenden Rechnung, Konto  

115 365.17, Kulturzentrum Galvanik, aufzunehmen. 
 
4. Dieser Beschluss tritt unter dem Vorbehalt des fakultativen Referendums gemäss 

§ 6 der Gemeindeordnung sofort in Kraft. Er ist im Amtsblatt zu veröffentlichen 
und in die Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse aufzunehmen. 

 
5. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
 
Zug, 30. März 2004 
 
 
Ulrich Straub, Vizepräsident  Arthur Cantieni, Stadtschreiber 
 
 
 
 
 
 
Referendumsfrist: 2. April bis 3. Mai 2004 
 

G r o s s e r  G e m e i n d e r a t  

G1937 Beilage 2



G1937 Beilage 3
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